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SchiffsfGhrerinnen und Schiffsfihrer — Binnen (ausgenommen Raft) Mitglieder der

Schiffsbesatzung — Binnen Fihrerinnen und Fihrer von Jachten — See

Betrifft: Geistige und korperliche Eignung gemaf

§ 5 Schiffsfihrerverordnung, BGBI. Il Nr. 298/2013 in der geltenden Fassung,

§ 5 Abs. 1 Schiffsbesatzungsverordnung, BGBI. Il Nr. 518/2004 in der geltenden Fassung und
§ 202 Abs. 3 Seeschifffahrts-Verordnung, BGBI. Nr. 189/1981 in der geltenden Fassung

Arztliches Gutachten zum Farbunterscheidungsvermégen

der Bewerberin bzw. des Bewerbers:

Name:

geboren am:

Geburtsort:

Der Nachweis wird mit dem Farnsworth Panel D15 - Test oder einem anderen anerkannten
gleichwertigen Farbtafeltest erbracht. In Zweifelsfallen Prifung mit dem Anomaloskop, wobei
der Anomal-Quotient bei normaler Trichromasie zwischen 0,7 und 1,4 liegen muss, oder mit

einem anderen anerkannten gleichwertigen Test.

Nachstehender Farbtafeltest wurde durchgefihrt:

[ Farnsworth Panel D1g

[ Ishihara nach den Tafeln 12 bis 14

L Stilling/Velhagen

L] Bostrom

[J HRR (Ergebnis mindestens , leicht")

L] TMC (Ergebnis mindestens ,second degree")

L] Holmer-Wright B (Ergebnis hochstens 8 Fehler bei ,small*)

Prifung mit Anomaloskop durchgefihrt:

O ja

L] nein



Der Nachweis des Farbunterscheidungsvermogens des Bewerbers bzw. der Bewerberin
wurde gemaf3 obigem Test erbracht:

U ja

[ nein

Datum Stampiglie und Unterschrift der Arztin bzw. des Arztes



	Ärztliches Gutachten zum Farbunterscheidungsvermögen der Bewerberin bzw. des Bewerbers: 

